
Anlage 05 
zum Rahmenvertrag zur Durchführung des ambulanten Versorgungskonzeptes PIANO 
für Patienten mit leichter oder mittelgradiger Depression in Schleswig-Holstein 
 

 

Stand: 19.08.2019 

 

Strukturqualität 

 

Teilnehmende Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten 

 

Am Versorgungskonzept PIANO für Patienten mit leichter oder mittelgradiger Depression in 

Schleswig-Holstein gemäß §§ 3 bis 5 teilnehmende Vertragsärzte (Hausärzte / Fachärzte) 

und Vertragspsychotherapeuten müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Voraussetzungen, die vor Beginn der Teilnahme erfüllt sein müssen: 

 Praxissitz in Schleswig-Holstein  

 Falls der elektronische Behandlungspfad genutzt werden soll:  

Vorhandensein einer Internet-Verbindung  

 Vorhandensein eines E-Mail-Postfaches, das werktäglich gesichtet wird  

 Namentliche Benennung eines/r Praxismitarbeiter/in als Ansprechpartner/in für 
organisatorische Sachverhalte im Rahmen dieses Behandlungskonzeptes. Diese/r 
Ansprechpartner/in ist per E-Mail in der Praxis erreichbar. Ist kein Praxispersonal 
vorhanden, kann der/die Praxisinhaber/in als Ansprechpartner/in benannt werden. 

 

2. Voraussetzungen, die vor der erstmaligen Einschreibung von Patienten erfüllt sein 

müssen: 

 Teilnahme an einer Einführungsschulung zum Versorgungskonzept 

 

 

3. Voraussetzungen, die während der Teilnahme erfüllt werden müssen:  

 Teilnahme an einem indikations- oder konzeptbezogenen Qualitätszirkel oder einer 
indikations- oder konzeptbezogenen Fortbildungsveranstaltung mindestens einmal im 
Kalenderjahr 

 Der Ärztegenossenschaft ist bis spätestens Ende Januar des Folgejahres mitzuteilen, 
an welcher/welchen Veranstaltung/en teilgenommen wurde.  


